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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die geplante Straflosigkeit für Steuersünder bei Selbstanzeige wurde von den
bürgerlichen Parteien in der Vernehmlassung durchwegs positiv bewertet. Wer nicht
versteuerte Vermögen oder Einkommen nachträglich angibt, soll lediglich die Steuer
zuzüglich der Zinsen bezahlen und von einer Strafe verschont bleiben. Entgegen der
ständerätlichen Vorlage, die natürlichen Personen einmal im Leben und juristischen
Personen alle 30 Jahre eine straflose Selbstanzeige zugesteht, verlangte die SVP als
einzige bürgerliche Partei eine allgemeine Steueramnestie. Die SP hingegen wollte die
Amnestie nur natürlichen Personen, nicht aber juristischen Personen, zukommen
lassen. Unter den Kantonen zeigte sich Nidwalden skeptisch und sprach der Vorlage die
Motivationskraft zu einer verstärkten Steuerdisziplin ab. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im September beauftragte der Bundesrat das Finanzdepartement, eine
Vernehmlassungsvorlage für die Reform der Unternehmensbesteuerung
auszuarbeiten, welche die strukturellen Schwächen im Steuersystem beseitigen und
ertragsneutral ausfallen sollte. Eine generelle Entlastung der Unternehmen lehnte der
Bundesrat angesichts der im internationalen Vergleich niedrigen schweizerischen
Unternehmenssteuern ab. Grundlage bildeten die Vorschläge der Expertenkommission
für rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung. Diese hatte u.a. empfohlen, alle
Firmen unabhängig von ihrer Rechtsform (Kapitalgesellschaft, Genossenschaft,
Personengesellschaft oder Einzelfirma) gleich zu behandeln. Eine vollständige
Gleichbehandlung erachtete der Bundesrat zwar als wünschbar, aber zur Zeit nicht
realisierbar. Erträge aus Unternehmensbeteiligungen und Gewinne aus dem Verkauf von
massgeblichen Beteiligungen sollten zudem der Steuer unterliegen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer überwies der Ständerat eine Motion der CVP-Fraktion (Mo. 99.3548) aus
dem Nationalrat, welche ein Gesamtkonzept für die Erneuerung der Bundesfinanzen
forderte, als Postulat. Da die Kompetenz des Bundes, eine Mehrwertsteuer (MWSt) und
eine direkte Bundessteuer zu erheben (die beiden Steuern machen 60% der
Bundeseinnahmen aus) bis Ende 2006 befristet ist, gab der Bundesrat bereits im
September einen Entwurf für eine neue Finanzordnung in die Vernehmlassung. Ziel ist
es, die wichtigsten Einnahmenquellen des Bundes ohne Steuererhöhungen
sicherzustellen, die Verfassung aufgrund verschiedener Entscheide der
eidgenössischen Räte nachzuführen und das Steuersystem zu verbessern. Unter
anderem soll der 1996 eingeführte MWSt-Sondersatz für den Tourismus von 3,6% auf
den Normalsatz von 7,6 % angehoben und die Verbilligung der Krankenkassenprämien
aus Mitteln der MWSt dauerhaft in der Verfassung verankert werden. Nach der
Abstimmungsniederlage bei den Energievorlagen im September 2000 verzichtete der
Bundesrat jedoch auf eine Steuerreform mit ökologischen Anreizen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Frühling schickte die WAK-SR zwei neue Varianten der Familienbesteuerung mit
unterschiedlichen Divisoren an die Kantone zur Vernehmlassung; diese fanden wenig
Anklang. Darauf schlug die WAK dem Ständerat die Einführung der
Individualbesteuerung vor. Mit 24:17 Stimmen hielt der Rat jedoch am Teilsplitting mit
Divisor 1,9 fest, das vom Bundesrat und vom Nationalrat favorisiert wird. In der
Detailberatung strich der Ständerat im Einklang mit der Kommission und dem
Bundesrat das vom Nationalrat eingeführte Wahlrecht (gemeinsame Veranlagung oder
Splitting) für Konkubinatspaare mit Kindern. Anschliessend stutzte er die vom
Nationalrat grosszügig genehmigten Abzüge zurück: Er setzte den
Betreuungskostenabzug auf 4000 Fr. fest, kürzte den Kinderabzug auf 9300 Fr. und
strich den Ausbildungsbeitrag für Jugendliche. Beim Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden stimmte er mit 25:18
Stimmen einem Antrag Plattner (sp, BS) zu, der die Kantone nicht dazu zwingt, zum
Teilsplitting überzugehen; damit können die Kantone zwar nicht die
Individualbesteuerung einführen, jedoch ihre Doppeltarife beibehalten. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2002
MAGDALENA BERNATH
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Ende Jahr präsentierte der Bundesrat seine Botschaft für eine Neue Finanzordnung;
sie entsprach dem im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebenen Entwurf. Die Vorlage
beinhaltet insbesondere die Aufhebung der Befristung der direkten Bundessteuer und
der Mehrwertsteuer sowie die Streichung des Sondersatzes von 3,6% im
Tourismusbereich. Letzterer sei eine strukturpolitisch motivierte Finanzhilfe, die nicht
in das Steuersystem gehöre. Da der Sondersatz umstritten ist – in ihrer Stellungnahme
hatten sich die Hotellerie und die Tourismuskantone für seine Beibehaltung
ausgesprochen –, soll separat darüber abgestimmt werden. Nach der Ablehnung der
Energielenkungsabgabe verzichtete der Bundesrat auf eine Steuerreform mit
ökologischen Anreizen. In der Vernehmlassung hatten sich vor allem economiesuisse
und die Bankiervereinigung, aber auch der Strassenverkehrsverband gegen die
definitive Verankerung der direkten Bundessteuer ausgesprochen. Der Schweizerische
Treuhändlerverband und die SVP plädierten gar für die Abschaffung der direkten
Bundessteuer. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Gestützt auf den Bericht einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern von Bund,
Kantonen und Wirtschaft gab der Bundesrat Vorschläge zur Besteuerung von
Mitarbeiteroptionen in die Vernehmlassung. Mit der Abgabe von Mitarbeiteroptionen
räumt ein Unternehmen seinen Angestellten das Recht auf Erwerb von
Beteiligungsrechten ein. Als Lohnbestandteil müssen die Mitarbeiteroptionen vom
Empfänger als Einkommen versteuert werden. Die Besteuerung soll mit einer
Gesetzesrevision für die verschiedenen Bezugsarten vereinheitlicht werden. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.04.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer gab der Bundesrat statt der umstrittenen Vorlage zur allgemeinen
Steueramnestie einen Entwurf für eine vereinfachte Erbenbesteuerung in
Konsultation. Er stellte drei Varianten zur Diskussion: eine pauschale Nachsteuer, ein
verkürztes Nachsteuerverfahren und ein vereinfachtes Nachsteuerverfahren für Erben.
Gleichzeitig schlug er vor, die Haftung der Erben für Bussen des Erblassers gänzlich zu
beseitigen und auf die Erhebung einer Busse zu verzichten, wenn Steuerzahler ihre
Hinterziehung selber und vollumfänglich anzeigen (sog. straflose Selbstanzeige).
Unbestritten war in der Vernehmlassung einzig die Aufhebung der Erbenbusse, über die
restlichen Punkte waren sich die Parteien nicht einig; die Kantone lehnten eine
Steueramnestie ab. In der Wintersession überwies der Nationalrat diskussionslos eine
Motion seiner WAK (Mo. 03.3432), welche den Bundesrat beauftragt, im Falle einer
allgemeinen Steueramnestie gleichzeitig eine Verschärfung der Strafbestimmungen und
der Steuererfassungspraxis vorzubereiten. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Frühjahr erklärte der Ständerat eine Motion der WAK-NR (Mo. 02.3638) für
verbindlich, welche die grosse Kammer im Vorjahr überwiesen hatte. Der Vorstoss
fordert den Bundesrat auf, rasch eine Botschaft zur Unternehmenssteuerreform II
vorzulegen, die insbesondere den Verzicht auf eine Beteiligungsgewinnsteuer,
Verbesserungen der Situation von Personenunternehmungen bei der Geschäftsaufgabe
und der Nachfolgeregelung sowie eine Milderung der wirtschaftlichen
Doppelbesteuerung der Dividenden vorsieht. Anfang Dezember schickte der Bundesrat
drei Modelle für die Unternehmenssteuerreform II in die Vernehmlassung. Während die
ersten beiden neben der Entlastung auf den ausgeschütteten Dividenden auch ein
Teilbesteuerungsverfahren bei Veräusserung auf so genannt qualifizierten Beteiligungen
ins Auge fassen, beschränkt sich das dritte einzig auf die steuerliche Entlastung von
Gewinnausschüttungen. Alle drei Modelle beinhalten gezielte Massnahmen zugunsten
der Personenunternehmen, etwa mit Blick auf den Generationenwechsel. In der
Einführungsphase müssen die Kantone je nach Modell mit Mindereinnahmen von 700-
730 Mio Fr. rechnen, der Bund mit 30-60 Mio Fr. Das durch die steuerliche Entlastung
erzielte Wirtschaftswachstum führe jedoch zu zusätzlichen Einnahmen, so dass
langfristig ein Teil der Reform selbstfinanzierend sei. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2003
MAGDALENA BERNATH
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Im Herbst gab der Bundesrat seine Vorschläge betreffend Sofortmassnahmen im
Bereich der Ehepaarbesteuerung in die Vernehmlassung. Um die bestehende
Ungleichbehandlung von Zweiverdiener-Ehepaaren gegenüber gleich situierten
Zweiverdiener-Konkubinatspaaren abzubauen, änderte die Regierung den
Zweiverdienerabzug. Konkret schlug sie vor, 50% des niedrigeren Ehepaarverdienstes
bis zu einem Maximum von 55'000 Fr. zum Abzug zuzulassen. Die zu erwartenden
Mindereinnahmen von 750 Mio Fr. sollten sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig
finanziert werden. In seinen Antworten auf zwei Anfragen Fehr (sp, ZH) (Anfrage 05.1133
und 05.1134) bezüglich des Fahrplans zur Individualbesteuerung erklärte der Bundesrat,
mit der Annahme widersprüchlicher Motionen habe das Parlament keinen
wegweisenden Entscheid vorgelegt. Die Regierung werde daher den
Grundsatzentscheid fällen und sich für eines der Steuersysteme entscheiden müssen,
wolle jedoch vorerst die Auswertung der Vernehmlassung zu den Sofortmassnahmen
bei der Ehepaarbesteuerung abwarten. Betreffend Steuergutschriften halte sie
ungeachtet eines Systementscheides an ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Abzügen
vom Steuerbetrag fest. Um eine allfällige Einführung erwerbsabhängiger
Steuergutschriften zu prüfen, habe sie eine Expertenkommission eingesetzt. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Vernehmlassung über die vier Modelle für die definitive Lösung der
Ehepaarbesteuerung waren sich die Parteien, Kantone und Verbände zumindest darin
einig, dass Ehepaare steuerlich entlastet werden müssen. Zur Diskussion standen
einerseits das Modell der Individualbesteuerung, bei welchem jeder Ehegatte sein
eigenes Einkommen versteuert, dasjenige des Vollsplitting, bei dem das gemeinsame
Einkommen zum Steuersatz des halben Gesamteinkommens besteuert wird, das Modell
der freien Wahl, bei dem die Ehepaare zwischen einem Teilsplitting und der reinen
Individualbesteuerung auswählen können und als letztes Modell dasjenige des Status
quo, wo es bei der heutigen Veranlagung mit zwei verschiedenen Tarifen für Ehepaare
und Unverheiratete bleibt, aber der Tarifverlauf neu festgelegt wird. Während die Linke
die Einführung der Individualbesteuerung verlangte, schwankten die Bürgerlichen
zwischen der Variante des Vollsplitting und derjenigen der freien Wahl. Der
Gewerkschaftsbund, Travail Suisse, Pro Familia, die SP und die Grünen hätten allerdings
am liebsten ein fünftes Modell, bei dem nicht Ehepaare, sondern Eltern tiefer besteuert
würden. Dass diese Forderung mehrheitsfähig sein könnte, zeigten auch die
Vernehmlassungsantworten der anderen Parteien: SVP, CVP und EVP forderten
ebenfalls Erleichterungen für Familien mit Kindern. In die gleiche Richtung zielte auch
ein Postulat Meier-Schatz (cvp, SG) (Po. 06.3692), welches den Bundesrat aufforderte,
einen Bericht zu erstellen, in welchem er Modelle einer Familienbesteuerung
vorschlägt, bei denen das Kind als Ausgangspunkt genommen wird. Dieses wurde vom
Nationalrat knapp mit 94 zu 84 Stimmen angenommen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Im Dezember gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine steuerliche Entlastung der
Familien in die Vernehmlassung. Der Antrag Schwaller auf einen „Kindertarif“ wurde
dabei nicht berücksichtigt. Grundlage bilden ein erhöhter Kinderabzug bei der direkten
Bundessteuer und die Einführung eines Abzuges für die Fremdbetreuung von Kindern.
Zudem soll bei Alleinerziehenden und bei getrennt lebenden Eltern eine Besteuerung
gemäss der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sichergestellt werden. Die Massnahmen
der Vorlage werden bei der direkten Bundessteuer zu Mindereinnahmen von rund 500
bis 600 Mio Fr. führen. Gleichzeitig nahm der Bundesrat auch Kenntnis vom Ergebnis
der Vernehmlassung zum Systementscheid bei der Ehepaarbesteuerung. Die
Vernehmlassung hatte zu einer Pattsituation geführt. Der Bundesrat verzichtete deshalb
vorläufig auf einen Grundsatzentscheid betreffend individuelle oder gemeinsame
Besteuerung von Ehegatten. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.11.2008
MARIANNE BENTELI

Im Februar schickte der Bundesrat die Vorlage zur steuerlichen Entlastung von
Familien in die Vernehmlassung. Damit soll eine rasche Entlastung von Familien erreicht
werden ohne dabei jedoch einen Systemwechsel bei der Ehegattenbesteuerung zu
forcieren. Ein solcher Systementscheid war nach einer ersten Vernehmlassung als nicht
mehrheitsfähig eingestuft und deshalb vorläufig vertagt worden.

Die neue Vorlage enthielt deshalb nur rasch umsetzbare Verbesserungen bei der
Berücksichtigung der Kinderkosten im Steuerrecht. Das Ziel der Reform war die
Verbesserung der horizontalen Steuergerechtigkeit in zweierlei Hinsicht. Einerseits
sollen Steuerpflichtige mit und ohne Kinder steuerlich gleicher gestellt werden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2009
NATHALIE GIGER
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Andererseits sollen auch erwerbstätige Eltern, welche ihre Kinder fremdbetreuen
lassen, und Haushalte, bei denen ein Elternteil die Kinder selbst betreut, steuerlich
nach Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit möglichst gleichbehandelt
werden. In der Vernehmlassung wurden zwei Ausprägungen der Reform zur Diskussion
gestellt. Die Kombinationslösung beinhaltete einerseits die Erhöhung des
Kinderabzuges und andererseits die Einführung eines Abzuges für die Fremdbetreuung
der Kinder. Bei der Alternative Elterntarif wurde die Einführung eines dritten Tarifs für
Ehepaare mit Kindern und alleinerziehende Steuerpflichtige statt der Erhöhung des
Kinderabzuges vorgeschlagen.

Die Auswertung der Vernehmlassung zeigte, dass die generelle Zielsetzung der Reform,
nämlich die steuerliche Entlastung von Familien, grossmehrheitlich begrüsst wird. Auch
war relativ unbestritten, einen Abzug für die Kosten der Fremdbetreuung von Kindern
einzuführen. Ob dafür jedoch eine Erhöhung des Kinderabzuges bei der direkten
Bundessteuer oder die Einführung eines Elterntarifs die bessere Lösung sei, war
umstritten. Praktisch alle Kantone, die Finanzdirektorenkonferenz sowie fünf
bürgerliche Parteien und mehrere Organisationen (zum Beispiel Economiesuisse)
sprachen sich für die Erhöhung des Kinderabzuges und damit für die
Kombinationslösung aus. Für den Elterntarif votierten die SP, die Grünen und die CVP,
die Sozialdirektorenkonferenz sowie die Mehrheit der Organisationen (zum Beispiel die
Gewerkschaften). Der Bundesrat sprach sich schliesslich für den Elterntarif aus mit der
Begründung, dass damit den beiden Stossrichtungen der Reform am besten Rechnung
getragen werde. Insbesondere werden Familien mit mittlerem Einkommen mit dem
Elterntarif stärker entlastet als mit der Kombinationslösung.

Konkret schlug der Bundesrat in seiner im Mai vorgelegten Botschaft an das Parlament
vor, für Familien mit Kindern bei der direkten Bundessteuer einen Elterntarif
einzuführen. Dieser Tarif führt zu einer Entlastung von 170 Fr. pro Kind, die den
bestehenden Kinderabzug ergänzt. Weiter soll bei der direkten Bundesssteuer ein
Abzug für die Fremdbetreuung von Kindern bis zum 14. Altersjahr von maximal 12'000
Fr. pro Jahr eingeführt werden. Die Kantone werden verpflichtet, einen
entsprechenden Abzug auch im kantonalen Recht einzuführen. Die Kantone können frei
über die Obergrenze eines solchen Abzuges befinden, fast alle kennen bereits heute
einen entsprechenden Abzug.

Neben der steuerlichen Entlastung von Familien mit Kindern soll durch eine Änderung
des Steuerharmonisierungsgesetzes die Tarifautonomie der Kantone bei der
Besteuerung von Alleinerziehenden nach deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
wiederherstellt werden. Dies bedeutet, dass Alleinerziehende und Konkubinatspaare
künftig nach dem schärferen Tarif besteuert werden und nicht mehr der mildere
Verheiratetentarif angewendet wird. Ausserdem sollen Eltern, die nicht gemeinsam
besteuert werden, jedoch das gemeinsame Sorgerecht besitzen, unter bestimmten
Voraussetzungen je die Hälfte des Kinderabzuges geltend machen können. Diese
Reformvorschläge führen zu Mindereinnahmen von rund 600 Mio Fr. Davon fallen fast
500 Mio Fr. an den Bund, während die Kantone Mindereinnahmen von 100 Mio Fr.
erwarten. 12

Seit der Kanton Zürich im Jahr 2009 in einer Volksabstimmung die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung beschlossen hatte, wurde dieses Thema sowohl auf kantonaler
wie auch auf nationaler Ebene wieder vermehrt diskutiert. In mehreren Kantonen sind
im Berichtsjahr parlamentarische Vorstösse zum Thema eingereicht worden oder
Volksinitiativen zur Abschaffung der Aufwandsbesteuerung, wie die
Pauschalbesteuerung offiziell heisst, in der Vorbereitung oder bereits zustande
gekommen. Auch die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und
Finanzdirektoren (FDK) hatte sich in der Vergangenheit wiederholt mit der Thematik
auseinandergesetzt. Im Jahr 2007 hatte sie Empfehlungen zur Harmonisierung der
Regelungen von Bund und Kantonen abgegeben. Im Jahr 2009 wurde die FDK erneut
aktiv und beauftragte die zuständige Kommission für die Harmonisierung der direkten
Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, Vorschläge zur verbesserten
Anwendung der Aufwandbesteuerung auszuarbeiten. Auch der Bundesrat erkannte
Handlungsbedarf und schickte eine Revision zur Verschärfung der Regelungen zur
Besteuerung nach Aufwand in die Vernehmlassung. Darin hielt er fest, dass er die
Besteuerung nach dem Aufwand als wichtiges steuerpolitisches Instrument mit
erheblicher volkwirtschaftlicher Bedeutung und langer Tradition sieht. Gezielte
Anpassungen sollen nun dazu führen, dass die Akzeptanz dieses Instruments in der
Bevölkerung erhalten bleibt und es soll sowohl Standorts- als auch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.2010
NATHALIE GIGER
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Gerechtigkeitsüberlegungen Rechnung getragen werden. Konkret schlägt der Bundesrat
vor, als Mindestlimite für die Festsetzung des Aufwandes neu das Siebenfache statt wie
früher das Fünffache des Mietpreises resp. des Mietwertes festzulegen. Weiter soll auf
Bundesebene neu eine Mindeststeuer von 400'000 Fr. pro Jahr gelten. Die Kantone
werden ebenfalls verpflichtet einen Mindestwert einzuführen, sie dürfen ihn jedoch frei
wählen.  13

Ende August schickte der Bundesrat eine Vorlage zur ausgewogenen Paar- und
Familienbesteuerung in die Vernehmlassung. Das Ziel der anvisierten Revision bestand
darin, im Rahmen der direkten Bundessteuer eine im Einklang mit der Verfassung
stehende Besteuerung zu verankern, die sich gegenüber den verschiedenen
Partnerschafts- und Familienmodellen möglichst neutral verhielt. Um die relativ höhere
Steuerbelastung von Ehepaaren gegenüber Konkubinatspaaren zu eliminieren, wurde
ein Modell ins Auge gefasst, das einen Mehrfachtarif mit alternativer Steuerberechnung
vorsah. Um eine ausgewogenere Belastungsdifferenz zwischen Einverdiener- und
Zweiverdienerehepaaren zu erzielen, wurde für Einverdienerehepaare ein Abzug
vorgeschlagen. Unverheiratete mit Kindern sollten zudem zum Grundtarif besteuert
werden. Damit Alleinerziehende mit tieferen und mittleren Einkommen nicht stärker als
bisher belastet wurden, sollte ihnen ein neuer Sozialabzug gewährt werden. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.2012
LAURENT BERNHARD

Im Mai nahm der Bundesrat die Ergebnisse der Vernehmlassung zur ausgewogenen
Paar- und Familienbesteuerung zur Kenntnis, die sich die Eliminierung der
steuerlichen Benachteiligung von Ehepaaren zum Ziel gesetzt hatte. Aufgrund der
überwiegend negativen Rückmeldungen beschloss die Landesregierung, die Vorlage zu
sistieren. Die Volksinitiative der CVP „Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe“
erschien dem Bundesrat das geeignetere Instrument zu sein, um bezüglich der seit
Jahren umstrittenen Ehepaarbesteuerung den lang ersehnten Durchbruch zu
erzielen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2013
LAURENT BERNHARD

Im März 2015 veröffentlichte der Bundesrat den Vernehmlassungsbericht zur
Unternehmenssteuerreform III (USR III). Die Vernehmlassungsvorlage hatte er im
vorangegangenen September präsentiert. Aus dem Bericht ging hervor, dass die
strategische Stossrichtung der Vorlage von den Kantonen, Parteien und übrigen
Organisationen grundsätzlich als richtig und zielführend erachtet wurde. So wurde die
Abschaffung der international nicht mehr akzeptierten Sonderregeln der Kantone für
Holdings und andere Spezialgesellschaften und die Schaffung einer sogenannten
Lizenz- oder Patentbox auf kantonaler Ebene grossmehrheitlich gutgeheissen. Auch die
vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der Kapitalsteuer wurden, mit Ausnahme von
linken Parteien und einigen Gewerkschaften, positiv beurteilt. Bei der Einführung einer
zinsbereinigten Gewinnsteuer auf überdurchschnittlich hohem Eigenkapital und bei der
Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital gingen die Meinung indes weit
auseinander. Während die Kantone diese in erster Linie aus finanzpolitischen Gründen
ablehnten, stiessen die Massnahmen bei den bürgerlichen Parteien und bei den
Vertretern der Wirtschaft auf grosse Befürwortung. Diametral dazu standen die
Meinungen bei den Anpassungen im Bereich der Teilbesteuerungsverfahren. Hier
sprachen sich die Wirtschaft und die bürgerlichen Parteien gegen eine
Vereinheitlichung aus; die Mehrzahl der Kantone befürwortete diese. Auf wenig
Gegenliebe stiess die Idee einer Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften. Diese wurde
nur von zwei Kantonen und den links-grünen Parteien positiv beurteilt. Neben den vom
Bundesrat eingebrachten steuerpolitischen Massnahmen regte eine Vielzahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Einführung einer aufwandseitigen Förderung von
Forschung und Entwicklung (Inputförderung) an. Zudem sprachen sich verschiedene
Akteure auch für die Schaffung einer privilegierten Besteuerung der Frachtschifffahrt
(Tonnage-Tax) aus. Den finanzpolitischen Massnahmen standen die
Vernehmlassungsteilnehmer fast ausschliesslich positiv gegenüber. Die Kantone
schlugen vor, den Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer von 17% auf 21,2% zu
erhöhen. Dadurch sollten und wollten sie mehr Spielraum bei der Senkung der
kantonalen Gewinnsteuersätze erhalten. 16
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Im November 2015 gab der Bundesrat bekannt, dass er die auf Ende 2015 versprochene
Botschaft zur Revision des Steuerstrafrechts nicht vorlegen werde. Die kritischen
Rückmeldungen aus der Vernehmlassung sowie die Einreichung der Volksinitiative „Ja
zum Schutz der Privatsphäre“ hätten gezeigt, dass die Erfolgschancen dieser Revision
gering seien. Entsprechend werde er die Revision des Steuerstrafrechts zurückstellen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.11.2015
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund
einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Bei der anfangs Dezember 2017 zu Ende gegangenen Vernehmlassung zur
Steuervorlage 17 (SV17) gingen 127 Stellungnahmen ein. Unbestritten waren die
Dringlichkeit sowie die Ziele der Reform, ansonsten beurteilten die Teilnehmenden die
Vorlage jedoch sehr unterschiedlich: Die KdK und die Finanzdirektorenkonferenz (FDK),
alle Kantone sowie die Städte- und Gemeindeverbände hiessen den bundesrätlichen
Vorschlag mehrheitlich gut, forderten jedoch einen Kantonsanteil an der direkten
Bundessteuer von 21.2 Prozent anstelle der im Entwurf vorgeschlagenen 20.5 Prozent.
Zahlreiche Kantone sprachen sich zudem dafür aus, die vom Bundesrat im Vergleich zur
USR III fallen gelassene zinsbereinigte Gewinnsteuer auf überdurchschnittliches
Eigenkapital wieder aufzunehmen, wie es vor allem der Kanton Zürich im Vorfeld
gefordert hatte. Diese Forderung wurde auch von verschiedenen Organisationen,
Verbänden und Kantonalparteien – insbesondere aus dem Kanton Zürich – unterstützt. 
Auch die SVP befürwortete die zinsbereinigte Gewinnsteuer und forderte zusätzliche
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steuerliche Massnahmen wie einen erhöhten Steuerabzug für Start-ups. Zudem sprach
sie sich für eine Senkung der Gewinnsteuer des Bundes von 8.5 auf 7.5 Prozent aus.
Dies sollte den Spielraum der Kantone weiter vergrössern und stellte eine Reaktion auf
die Senkung der Konzerngewinnsteuern in den USA dar. Diese Absicht unterstützte auch
die FDP.Die Liberalen. Sie forderte zudem, die vorgeschlagenen steuerlichen
Massnahmen für fakultativ zu erklären, um die konkrete Ausgestaltung den Kantonen zu
überlassen – eine Position, die unter anderem auch die Economiesuisse teilte. Einig war
man sich im bürgerlichen Lager mehrheitlich in der Kritik zur Erhöhung des
Mindestansatzes der kantonalen Dividendenbesteuerung als
Gegenfinanzierungsmassnahme. Zahlreiche bürgerliche Parteien und Organisationen,
darunter die SVP, die FDP.Die Liberalen, die BDP, der Gewerbeverband und die
Vereinigung der Familienunternehmen Swiss Family Business sprachen sich gegen diese
aus, da damit in den Ermessensspielraum der Kantone eingegriffen werde und eine
solche Regelung insbesondere den KMU schade. Die GLP schlug alternativ vor, die
Gewinnsteuer an die Dividendenbesteuerung zu koppeln: Eine höhere
Dividendenbesteuerung würde folglich tiefere Gewinnsteuern erlauben. 
Auch Akteure aus dem linken politischen Spektrum äusserten Kritik an der vorgelegten
SV17. Die SP lehnte die Fördermassnahmen wie die Patentbox und die Abzüge für
Forschung und Entwicklung ab und beantragte, diese – falls sie doch eingeführt würden
– zeitlich zu befristen. Sie befürwortete die vorgeschlagenen
Gegenfinanzierungsmassnahmen, diese gingen ihr jedoch zu wenig weit: Die
Dividendenbesteuerung sei auf mindestens 80 Prozent auf Kantons- und auf 100
Prozent auf Bundesebene zu erhöhen. Zudem sollten die Mindestvorgaben für die
Familienzulagen auf mindestens CHF 50 erhöht werden, erklärte sie. Für den SGB
stellte die Erhöhung der Dividendenbesteuerung auf 70 Prozent das Minimum dar, er
schlug sogar eine Erhöhung auf 100 Prozent sowie eine Erhöhung der Kinderzulagen auf
CHF 100 und eine Einschränkung des Kapitaleinlageprinzips (KEP) vor. TravailSuisse und
Centre Patronal forderten die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs entsprechend der
gleichnamigen Initiative. Für die Grünen ging die Steuervorlage 17 in die falsche
Richtung, da sie den Steuerwettbewerb weiter anheize und intransparente
Steuerausfälle zur Folge habe. Sie forderten einen Mindeststeuersatz für Unternehmen
sowie Korrekturen an der USTR II, insbesondere eine Einschränkung des KEP. 
Eine Aufteilung der Vorlage – wie sie bereits kurz nach Ablehnung der USR III als «Plan
C» diskutiert worden war – brachte schliesslich die CVP ins Spiel: In einem ersten
Schritt sollen nur die breit akzeptierten und dringlichsten Elemente – die Abschaffung
der Sonderregeln für Statusgesellschaften, die Erhöhung des Kantonsanteils auf 21.2
Prozent sowie die Anpassung des Finanzausgleichs – vorgenommen werden. Die neuen
Steuerprivilegien sowie die Erhöhung der Dividendenbesteuerung und der
Kinderzulagen würden erst in einem zweiten Schritt diskutiert. Diesen Vorschlag
unterstützte der Verband Swissholdings, da «die internationale Schweizer Wirtschaft
auf die rasche Abschaffung der heutigen Regimes [...]» angewiesen sei.
Die Medien zogen im Anschluss an die Vernehmlassung insbesondere Parallelen zur
Steuerreform im Kanton Waadt: Dieser hatte als Ausgleich zu den Steuersenkungen für
die Unternehmen zusätzliche Sozialausgaben für Kindergeld, Kinderbetreuungsbeiträge
und Subventionen für die Krankenkassenprämien gesprochen, woraufhin die
Kantonsbevölkerung sowohl die USR III als auch die kantonale Umsetzungsgesetzgebung
gutgeheissen hatte. Diesem Vorbild habe nun auch Finanzminister Maurer folgen
wollen, seine sozialen Kompensationsmassnahmen seien jedoch auf wenig Anklang
gestossen – sie seien gemäss Tages-Anzeiger als «Feigenblatt» wahrgenommen
worden. 19

Im Mai 2018 legte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft für eine Erhöhung des
Steuerabzugs von Kosten für die Betreuung von Kindern durch Dritte von CHF 10'100
auf CHF 25'000 pro Kind vor. Die bisherige Beschränkung der abzugsfähigen Beträge
bei der Bundessteuer treffe gemäss Bundesrat vor allem einkommensstarke Haushalte
mit hohem Erwerbsumfang beider Elternteile, da solche Familien kaum von
subventionierten Betreuungsplätzen profitierten und gleichzeitig aufgrund der
Steuerprogression höhere Steuern bezahlten. Im Rahmen der Fachkräfteinitiative des
Bundesrates sollen unter anderem negative Erwerbsanreize im Steuersystem reduziert
werden, zudem soll die Vorlage die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.
Unverändert bleiben die Anspruchsvoraussetzungen für den Steuerabzug. Auf eine
Bestimmung für eine minimale kantonale Abzugsobergrenze – in den Kantonen variieren
die Obergrenzen zwischen CHF 3'000 und den gesamten Aufwendungen für die externe
Kinderbetreuung – verzichtete der Bundesrat, nachdem diese in der Vernehmlassung
von den Kantonen stark kritisiert worden war. Kurzfristig rechnete der Bundesrat mit
jährlichen Mindereinnahmen von CHF 10 Mio., langfristig sollen diese Mindereinnahmen
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jedoch durch positive Beschäftigungsimpulse – der Bundesrat schätzt die daraus
resultierende Zunahme an Vollzeitstellen auf 2'500 – mindestens kompensiert werden.
In der Vernehmlassung hatte jedoch fast die Hälfte der Kantone diese positiven Effekte
bezweifelt: Es müssten auch Mitnahmeeffekte und Streuverluste berücksichtigt werden;
so gäbe es auch Personen, die von den Steuerabzügen profitierten, die ihr
Arbeitspensum dadurch jedoch nicht erhöhten. Dennoch hatte sich eine Mehrheit der
Kantone in der Vernehmlassung für die Erhöhung des Abzugs in der direkten
Bundessteuer ausgesprochen. 20

Im Mai 2018 behandelte der Nationalrat die Revision des Verrechnungssteuergesetzes
als Erstrat. Für die WAK-NR erörterte Leo Müller (cvp, LU) insbesondere die Änderungen
– respektive die unterlassenen Änderungen – in der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Version im Vergleich zur Vernehmlassungsversion: Der Bundesrat habe zwei
Nebenpunkte ergänzt, ein Meldeverfahren für Naturalgewinne, die der
Verrechnungssteuer unterliegen, sowie die Aufhebung von obsoleten Bestimmungen zu
den Arbeitsbeschaffungsreserven. Nicht aufgenommen habe er hingegen die in der
Vernehmlassung vielfach geforderte Möglichkeit, die Nachdeklaration zu einem
späteren Zeitpunkt als vor Einsprachefrist für die Einkommenssteuerveranlagung
vorzunehmen, sowie eine grosszügigere Ausgestaltung der Übergangsregelung. Folglich
beantragte die Kommission mehrheitlich, die Frist auf die Dauer des Veranlagungs-,
Revisions- oder Nachsteuerverfahrens auszudehnen sowie rückwirkend auf alle seit
dem 1. Januar 2014 abgehandelten, noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Fälle zu
beziehen. Schliesslich solle die Gesetzesänderung nicht wie vom Bundesrat gewünscht
auf den 1. Januar 2020, sondern – sofern bis zum 31. Januar 2019 kein Referendum
zustande kommt – rückwirkend auf den 1. Januar 2019 in Kraft treten. Für die linke
Ratshälfte erinnerten Ada Marra (sp, VD) und Regula Rytz (gp, BE) daran, dass nicht klar
sei, wer von dieser Revision betroffen sei und welche finanziellen Auswirkungen sie mit
sich bringen würde. Ursprünglich habe die Verrechnungssteuer einen Ansporn sowie
eine Garantie für die Ehrlichkeit der Steuerzahler dargestellt, dieser Sicherungszweck
sei durch weitere Lockerungen des Gesetzes jedoch gefährdet. Finanzminister Maurer
kritisierte insbesondere die Rückwirkungsklausel, die aus Sicht des Bundesrates nicht
mit der Bundesverfassung konform sei. Zudem sei die Formulierung unklar: Sei das
Übergangsrecht nur auf Fälle anzuwenden, die noch nicht rechtskräftig sind, oder
wären auch bereits rechtskräftige Fälle betroffen? Bezüglich Letzterem musste auch
Leo Müller eingestehen, dass dies in der Kommission zu wenig klar ausdiskutiert worden
sei. Er verwies jedoch auf den Ständerat, der diese Frage nach Annahme der Regelung
im Erstrat noch klären könne. 
Die grosse Kammer beantragte Eintreten ohne Gegenantrag. In der Detailberatung
waren die Fronten klar: Mit 131 zu 54 Stimmen verlängerte der Nationalrat die Frist für
Nachdeklarationen, mit 129 zu 52 Stimmen hiess er die Rückwirkungsklausel trotz
Unklarheiten gut und mit 129 zu 48 Stimmen sprach er sich für eine frühere, ebenfalls
rückwirkende Inkraftsetzung auf Anfang 2019 aus. Erfolglos wehrten sich die SP- und die
Grünen-Fraktion sowie der Genfer FDP-Nationalrat Benoît Genecand (fdp, GE) gegen
die drei Anträge. Genecand enthielt sich in der Gesamtabstimmung der Stimme, so dass
die Vorlage mit 134 zu 48 Stimmen bei 1 Enthaltung dem Zweitrat übergeben wurde. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat mit der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes, insbesondere mit den drei vom Nationalrat gegenüber
der bundesrätlichen Botschaft geschaffenen Änderungen. Beim «Kernstück der
Revision», wie es Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) ausdrückte, hatte sich die
WAK-SR mit 9 zu 3 Stimmen auf die Seite des Nationalrats geschlagen: Nachmeldungen
sollen nicht nur bis zum Ende der Einsprachefrist zur Veranlagung möglich sein,
sondern auch, solange Veranlagungs- oder Nachsteuerverfahren noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen sind, die Veranlagung also noch hängig ist. Diese
Möglichkeit gelte aber nicht endlos, erklärte Bischof dem Rat: Bereits mit der
bisherigen Rechtsetzung sei eine Rahmenfrist von 3 Jahren im Regelfall vorgesehen.
Finanzminister Maurer erachtete diese Änderung als problematisch: Die
Steuerpflichtigen hätten die Pflicht, die Veranlagung zu prüfen, wodurch fahrlässig
verursachte falsche Angaben bereits entdeckt werden sollten. Liesse man den
Steuerpflichtigen aber so viel Spielraum, wie es der Nationalrat und die Kommission
beabsichtigten, würden es einige Personen womöglich «darauf ankommen lassen».
Dann könnten sie die Rückerstattungen der Verrechnungssteuer bei einer allfälligen
Verfahrenseröffnung «in letzter Minute» noch geltend machen und dies als Fehler oder
Unterlassung deklarieren. Auch eine Minderheit Levrat (sp, FR) sprach sich für die
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Regierungsvorlage aus. Das Argument der Befürworter der nationalrätlichen Lösung,
wonach die Regelung nur für Fahrlässigkeit, nicht aber für Betrugsabsichten gelte, liess
Levrat nicht gelten: Solche Betrugsabsicht könnten kaum je nachgewiesen werden,
argumentierte er. Trotz dieser Einwände folgte der Ständerat der Mehrheit seiner
Kommission mit 30 zu 13 Stimmen. 
Ein weiterer Streitpunkt betraf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Aufgrund
verfassungsrechtlicher Bedenken und Unsicherheit darüber, ob eine generelle
Rückwirkung bis zum 1. Januar 2014 – wie sie der Nationalrat beschlossen hatte – auch
für rechtskräftig abgeschlossene Fälle gelten würde, reichte eine Minderheit um Martin
Schmid (fdp, GR) einen Alternativvorschlag ein: Eine Rückwirkung soll dann möglich
sein, wenn «über den Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer noch nicht
rechtskräftig entschieden worden ist.» Diesem Minderheitsantrag folgte der Ständerat
mit 24 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Zudem nahm die kleine Kammer einen
Änderungsantrag der Kommission bezüglich der Meldefrist für Gewinne aus Geldspielen
an, da diesbezüglich eine Inkongruenz zum Geldspielgesetz bestanden hatte. In der
Gesamtabstimmung stimmte die Ständekammer der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes mit 30 Stimmen bei 11 Enthaltungen zu. 

Noch in der Herbstsession 2018 bereinigten die Räte die Verrechnungssteuerrevision.
Ohne grosse Diskussionen folgte der Nationalrat der kleinen Kammer in allen restlichen
Differenzen und stimmte der Vorlage stillschweigend zu. Mit 38 zu 1 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) und 137 zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahmen die beiden Räte die
Revision in den Schlussabstimmungen an, im Nationalrat sprachen sich die Fraktionen
der SP und der Grünen geschlossen gegen die Vorlage aus. 22

Indirekte Steuern

Ein Entwurf des Bundesrates zur Revision des Mineralölsteuergesetzes stiess in der
Vernehmlassung grundsätzlich auf Zustimmung. Ab 1. Januar 1997 sollen die Fiskalzölle
auf Mineralölen und Treibstoffen durch eine Verbrauchssteuer ersetzt werden, wobei
die Umwandlung haushaltsneutral erfolgen soll. Eingeführte und inländische Waren
werden künftig gleich behandelt werden. Kritik wurde von bürgerlicher Seite und von
verschiedenen Kantonen gegen eine Indexierung der Steuersätze und die damit
verbundene automatische Anpassung an die Teuerung laut; diese sei im Steuerrecht
nicht gebräuchlich. Graubünden wehrte sich vehement dagegen, dass die neue Steuer
auch im Zollfreigebiet Samnaun gelten soll. Ohne die Zollfreiheit werde dem
abgelegenen Seitental des Engadins eine wichtige Grundlage der wirtschaftlichen
Existenz entzogen. Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer sprach sich jedoch für
eine Abschaffung des Zollprivileges von Samnaun aus. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.10.1994
EVA MÜLLER

Im Februar gab der Bundesrat einen Vorentwurf zum neuen Zollgesetz in die
Vernehmlassung, welcher das Zollgesetz von 1925 den geänderten wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen anpasst. Der Entwurf lehnt sich
an das Zollrecht der EU an. Die weitgehende  2Übereinstimmung vereinfache den
grenzüberschreitenden Warenverkehr und diene somit vor allem der Wirtschaft. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.02.2001
MAGDALENA BERNATH

Der Vorentwurf zum neuen Zollgesetz stiess in der Vernehmlassung weitgehend auf
Zustimmung. Begrüsst wurden insbesondere die EU-kompatiblen Verfahren. Umstritten
war jedoch, dass das Grenzwachkorps auch Kontrollen im Landesinnern durchführen
soll und zwar in einem Raum von 30 km, was in vielen Grenzkantonen einen Grossteil
des Gebiets ausmacht. Zahlreiche Kantone sahen deshalb ihre Polizeihoheit in Gefahr.
Aus diesem Grund schlug der Bundesrat vor, das Einsatzgebiet und die Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen im Grenzraum wie bisher mit Einzelabkommen zu
regeln. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.04.2002
MAGDALENA BERNATH

Ende Oktober gab der Bundesrat eine Änderung des Mineralölsteuer-Gesetzes in die
Vernehmlassung. Ab 2007 sollen umweltschonende Treibstoffe mittels steuerlicher
Anreize gefördert und damit der CO2-Ausstoss im Strassenverkehr gesenkt werden.
Vorgesehen ist, die Mindereinnahmen durch eine höhere Besteuerung des Benzins
vollständig zu kompensieren. (Siehe dazu auch hier) 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.11.2004
MAGDALENA BERNATH
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Das EFD schickte die Reform zur Vereinfachung des Bundesgesetzes über die
Mehrwertsteuer in die Vernehmlassung. Da die Mehrwertsteuer als zu komplex und für
die Steuerzahler und die Verwaltung administrativ als zu aufwändig und risikoreich
kritisiert wurde, schlug der Bundesrat zahlreiche Änderungsvorschläge von eher
technischer Natur bis hin zu radikalen und innovativen Reformschritten, wie die
Einführung eines einheitlichen Steuersatzes und die Abschaffung möglichst vieler
Steuerausnahmen, vor. Als Modelle standen zur Diskussion: 1. Ein Einheitssteuersatz von
6%, der auch für das Gesundheitswesen gilt, 2. Zwei Sätze von 3.4 und 7.6% sowie der
Verzicht auf viele Ausnahmen und 3. Die Beibehaltung der drei heutigen Sätze, aber mit
administrativen Vereinfachungen. Umstritten waren dabei nicht die Vereinfachungen
im Gesetz, wohl aber die Änderungen bei den Steuersätzen, die allenfalls eine
Verfassungsänderung erfordern würden sowie der Abbau von Ausnahmen bei der
Steuerpflicht. Gegen den Einheitssteuersatz wehrten sich SP, SVP und CVP, welche
diesen als unsozial und als versteckte Steuererhöhung ansahen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.2007
LINDA ROHRER

Der Bundesrat schickte im Frühjahr den Vorentwurf für ein Bundesgesetz über den
Einkauf von Waren in Zollfreiläden auf Flughäfen in die Vernehmlassung. Dieses geht
auf eine Motion Kaufmann (svp, ZH) aus dem Jahr 2006 zurück. Dabei sollen die
Zollfreiläden der Schweizer Flughäfen auch für ankommende Passagiere geöffnet
werden. Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer begrüsst die Vorlage des
Bundesrates mit dem Verweis auf die positiven Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
und den Tourismus sowie den europäischen und internationalen Wettbewerb. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2009
NATHALIE GIGER

Im Rahmen der Totalrevision des Alkoholgesetzes schickte der Bundesrat zwei
Gesetzesentwürfe in die Vernehmlassung. Das Alkoholgesetz aus dem Jahr 1932 gehöre
zu den ältesten Bundesgesetzen und werde trotz mehrerer Teilrevisionen den heutigen
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Realitäten nicht mehr gerecht. Neu soll
ein Spirituosensteuergesetz (SStG) und ein Alkoholgesetz (AlkG) geschaffen werden.
Mit der Aufteilung liessen sich im Bereich der Spirituosensteuer Konflikte zwischen
fiskal- und gesundheitspolitischen Zielen reduzieren und im Bereich des Marktes mit
alkoholischen Getränken eine kohärente Regulierungspolitik sicherstellen, so der
Bundesrat in seiner Botschaft. Das SStG soll neu nur noch die Erhebung und Kontrolle
der Verbrauchssteuer auf Spiritousen bzw. Ethanol zu Konsumzwecken regeln und wird
konsequent auf fiskalische Interessen ausgerichtet. Der Spirituosen- und Ethanolmarkt
soll laut dem Willen des Bundesrates liberalisiert werden: Dazu verzichtet der Bund auf
drei Bundesmonopole (Importmonopol auf Ethanol, Herstellungsmonopol auf Ethanol,
Herstellungsmonopol auf Spirituosen) und die Steuer- und Kontrollsysteme sollen
vereinfacht und entschlackt werden. Der Entwurf des Alkoholgesetzes regelt den
Handel für alle alkoholischen Getränke mit einheitlichen Bestimmungen, welche den
Jugendschutz verfolgen. Damit soll die Grundlage für eine kohärente Alkoholpolitik
geschaffen werden. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.07.2010
NATHALIE GIGER

Zwischen November 2016 und Februar 2017 fand die Vernehmlassung zum von der
WAK-NR ausgearbeiteten Gesetzesentwurf über die Verankerung des
Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (Sondersatz) statt. Daran
beteiligten sich alle 26 Kantone, die sechs grössten nationalen Parteien, 13 eingeladene
und 44 weitere – hauptsächlich aus der Tourismusbranche stammende – Verbände,
Organisationen und Unternehmen. Kaum bestritten war die Fortführung des
Sondersatzes, lediglich die FDP, GLP und Suissetec argumentierten, dass dieser die
strukturellen Probleme der Beherbergungsbranche nicht nachhaltig zu lösen vermöge
und deshalb aufzugeben sei. Die Mehrheit der Teilnehmenden befürwortete hingegen
eine dauerhafte Verankerung des Sondersatzes, um nach fünfmaliger Verlängerung
Planungssicherheit für die Tourismusbranche zu schaffen. Diese könne die durch eine
Aufgabe des Sondersatzes entstehende Mehrbelastung von CHF 200 Mio. aufgrund des
schnellen Strukturwandels und des starken Frankens nicht tragen. Eine starke
Minderheit plädierte hingegen lediglich für eine weitere Verlängerung des
Sondersatzes, damit diese Privilegierung einer Branche auch in Zukunft auf ihre
Notwendigkeit hin überprüft werden könne. Zur Sprache kam auch die Einführung eines
Einheitssatzmodells, das den Aufwand der Unternehmen reduzieren würde. Auch die
FK-NR beantragte in ihrem Mitbericht an die WAK-NR deutlich eine Fortführung des
Mehrwertsteuer-Sondersatzes für Beherbergungsleistungen und sprach sich mit 13 zu 11
Stimmen knapp für eine dauerhafte Verankerung aus, da diese zielführender sei als die
periodischen Diskussionen über eine Weiterführung. Dennoch entschied sich die WAK-

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2016
ANJA HEIDELBERGER
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NR, in ihrem Bericht an den Nationalrat vom 14. März 2017 den Räten – als Kompromiss
zwischen einer unbefristeten und einer auf drei Jahre befristeten Festlegung – eine bis
Ende 2027 befristete Verlängerung vorzuschlagen. In ihrer Beratung vom 25. April 2017
sprach sich auch die WAK-SR nach Anhörung von Dominique de Buman (cvp, FR) für
diesen Vorschlag aus. 30

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Obwohl eine parlamentarische Initiative der Fraktion der SVP, welche eine
Verschärfung der Schuldenbremse bewirken wollte, indem sämtliche Ausgaben
obligatorisch unter die Schuldenbremse unterstellt worden wären, vom Nationalrat
abgelehnt wurde, arbeitete das Finanzdepartement an einem Vorentwurf für eine
Gesetzesvorlage, die in eben diese Richtung zielt. Die Schuldenbremse soll darin
ausgeweitet werden und auch die ausserordentlichen Ausgaben erfassen. Prinzipiell
dürfe nicht mehr ausgegeben werden als eingenommen wird. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2007
LINDA ROHRER

Der Bundesrat schickte das Konsolidierungsprogramm 2011-2013 in die
Vernehmlassung. Er hielt darin fest, dass sich in den nächsten Jahren strukturelle
Defizite in Milliardenhöhe abzeichneten und die Vorgaben der Schuldenbremse nur mit
Konsolidierungsmassnahmen einzuhalten seien. Durch das Programm, das vor allem auf
der Ausgabenseite ansetzt, soll das durchschnittliche Ausgabenwachstum auf rund
2,4% gesenkt und damit die Ausgabenquote des Bundes stabilisiert werden . 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.2010
NATHALIE GIGER

Finanzausgleich

Im Mai nahm der Bundesrat den Vernehmlassungsbericht zum Neuen Finanzausgleich
(NFA) entgegen. Seine Botschaft stellte er auf Ende Jahr in Aussicht. Kantone,
Gemeinden und Verbände hatten rund 2000 Änderungsanträge eingereicht. Die
Projektleitung teilte mit, die Rückmeldungen seien mehrheitlich positiv ausgefallen,
ernst zu nehmende Kritik mache gewisse Nachbesserung jedoch notwendig. Die NFA-
Delegation mit Vertretern aus Bund, Kantonen und Städteverband bezeichnete
daraufhin erste Korrekturen, die zu einer verbesserten Akzeptanz beitragen sollen. Bei
den Sozialleistungen soll der Bund Mindeststandards definieren, die allzu grosse
kantonale Unterschiede einschränken. Die Aufgabenfelder der Berufsbildung und der
Wohnbauförderung sollen von der „Grossbaustelle NFA“ abgekoppelt und separat
reformiert werden. Beim Agglomerationsverkehr wollte die NFA-Delegation hingegen
den Vorrang der interkantonalen Zusammenarbeit nicht preisgeben, stellte aber
Bundesmittel für ausserordentliche Grossprojekte in Aussicht. Grundsätzliche
staatspolitische Kritik kam allerdings von der SP, den Grünen und dem
Gewerkschaftsbund, welche sich gegen Kompetenzverlagerungen vom Bund zu den
Kantonen aussprachen. Einer der Hauptkritikpunkte von Seiten der Kantone war der
sogenannte Ressourcenindex, die Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines
Kantons. Dieser Ressourcenindex soll neu aufgrund der direkten Bundessteuer
ermittelt werden und der Zentrumslast der Städte mehr Gewicht geben. (Bereits im
Januar war die Projektleitung NFA in ihrem Zwischenbericht zur Vernehmlassung zum
Schluss gekommen, der NFA sei politisch noch nicht tragfähig.) 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.05.2000
DANIEL BRÄNDLI

Ende September löste der Bundesrat sein während den parlamentarischen Beratungen
zur NFA abgegebenes Versprechen ein und gab noch vor der Volksabstimmung über die
Verfassungsänderung die Ausführungsgesetzgebung zur NFA in die Vernehmlassung.
Die Änderungen von insgesamt gut 30 Bundesgesetzen werden in Form eines
referendumsfähigen Mantelerlasses zusammengefasst, dem „Bundesgesetz über die
Schaffung und die Änderung von Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)“. Einerseits handelt es sich um
punktuelle Modifikationen, in einzelnen Politikbereichen wie den heutigen kollektiven
IV-Leistungen hingegen schlägt der Bundesrat ein neues Rahmengesetz zur sozialen
Integration Invalider vor. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2004
MAGDALENA BERNATH
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Im Herbst präsentierte der Bundesrat seine Botschaft betreffend die
Ausführungsgesetzgebung zu der vom Volk im Vorjahr gutgeheissenen neuen
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Die ebenfalls dazu gehörenden
neuen gesetzlichen Bestimmungen über den Finanzausgleich wurden für später
angekündigt. Sie sollen aber gemäss den Plänen der Landesregierung gleichzeitig mit
der Aufgabenverteilung auf Anfang 2008 in Kraft treten.Das Paket ist als „Mantelerlass“
konzipiert, der als ganzes dem fakultativen Referendum untersteht, und umfasst
Änderungen von insgesamt 30 Bundesgesetzen in den Bereichen amtliche Vermessung,
Straf- und Massnahmenvollzug, Bildung, Natur- und Heimatschutz, Landesverteidigung,
öffentliche Finanzen, öffentliche Werke und Verkehr, Umwelt, soziale Sicherheit,
Landwirtschaft sowie Wald, Jagd und Fischerei; neu geregelt werden das
Stipendienwesen, die Eingliederung von invaliden Personen und die
Ergänzungsleistungen zur AHV. In der zu Jahresbeginn durchgeführten Vernehmlassung
waren namentlich einige Vorschläge im Verkehrsbereich umstritten gewesen. Die Linke
hatte zudem erneut verlangt, dass der Bund den Kantonen die im Sozialbereich
(Eingliederungsmassnahmen für Invalide) zu erbringenden Leistungen detailliert
vorschreibt. Der Bundesrat berücksichtigte im Fall der Auslagerung des
Nationalstrassenbetriebs und -unterhalts die Einwände der Kantone und beauftragte
das Bundesamt für Strassen und nicht eine neue Stelle ausserhalb der
Bundesverwaltung mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.09.2005
MAGDALENA BERNATH

Ende Jahr präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Festlegung des Ressourcen-
, Lasten- und Härteausgleichs. Demnach stellt der Bund im Einführungsjahr der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen insgesamt rund CHF 2,5 Mrd. für die
neuen Ausgleichsgefässe zur Verfügung. Von der Ausgleichssumme des Bundes gehen
72,5% (CHF 1,8 Mrd.) in den vertikalen Ressourcenausgleich und 27,5% (CHF 682 Mio.)
in den geografisch-topografischen und den soziodemografischen Lastenausgleich. Der
durch die ressourcenstarken Kantone finanzierte horizontale Ressourcenausgleich
beträgt 70% des vertikalen Ressourcenausgleichs (rund CHF 1,26 Mrd.). Mit diesen
Beschlüssen entsprach der Bundesrat der Stellungnahme der Konferenz der
Kantonsregierungen (KdK) und der überwiegenden Mehrheit der Kantone. – Für den
zeitlich befristeten Härteausgleich, der jenen ressourcenschwachen Kantonen zugute
kommt, die durch den Übergang zur NFA nicht ein bestimmtes Mindestausmass an
finanzieller Entlastung erfahren, stellt der Bund CHF 287 Mio. bereit, die Kantone
weitere CHF 143 Mio. Beim Übergang zur NFA sind (mit Ausnahme des Härteausgleichs)
die finanziellen Be- und Entlastungen zwischen Bund und Kantonen insgesamt
ausgeglichen. (Zu den Geberkantonen gehören gemäss Globalbilanz 2004/05 BL, GE,
NW, SZ, TI, ZG und ZH; Empfängerkantone sind AG, AI, AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, LU,
NE, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD und VS.)

In der Vernehmlassung war die Vorlage auf ein insgesamt positives Echo gestossen.
Namentlich die KdK, einzelne Kantone, der Städte- und Gemeindeverband, die
Spitzenverbände der Wirtschaft und die politischen Parteien äusserten sich
mehrheitlich wohlwollend. Die ressourcenstarken Kantone wollten ihren Beitrag im
horizontalen Ressourcenausgleich jedoch auf zwei Drittel (statt 70%) des Beitrags des
Bundes festgelegt haben, zudem sprachen sie sich für eine deutliche
Gewichtsverschiebung vom geografisch-topografischen zum soziodemografischen
Lastenausgleich aus, während der Härteausgleich nur an ressourcenschwache Kantone
ausgerichtet werden soll, die beim Übergang zur NFA erheblich weniger Geld erhalten.
Die SVP lehnte als einziger Vernehmlassungsteilnehmer den Entwurf ab aufgrund der
vorgesehenen Ausgestaltung des Härteausgleichs und der aus ihrer Sicht fehlenden
Darstellung der Einsparungen, die sich mit der NFA realisieren liessen. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Bundesrat schickte eine Revision des Finanzkontrollgesetzes (FKG) in die
Vernehmlassung mit der eine Prüflücke der Finanzaufsicht bei der direkten
Bundessteuer geschlossen werden soll. Die Revision geht auf eine Motion der WAK des
Nationalrates aus dem Jahr 2007 zurück, die in Zusammenarbeit mit den Kantonen
Verbesserungsmöglichkeiten der Kontrolle über den Bezug der direkten Bundessteuer
gefordert hatte. Mit der Revision soll nun die bereits bestehende und gepflegte
Zusammenarbeit der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) mit den kantonalen
Finanzkontrollen verstärkt werden. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2010
NATHALIE GIGER
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Der Bundesrat habe in Zukunft in allen erläuternden Berichten zu Vernehmlassungen
und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die Aufgabenteilung zwischen oder die
Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen, aufzuzeigen, ob die NFA-
Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen die geplanten Änderungen auf
Kantone und Gemeinden haben. Dieser Auffassung war im Dezember 2014 der
Nationalrat und reichte eine entsprechende Motion Schneeberger (fdp, NR)
diskussionslos an den Ständerat weiter. Die Regierung hatte kurz zuvor in ihrem Bericht
über die Einhaltung der NFA-Grundsätze Bereitschaft signalisiert, alle künftigen
Gesetzes- und Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen.
Der Motionärin war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. Der Bundesrat begrüsste
die Annahme des Vorstosses. 38

MOTION
DATUM: 12.12.2014
DAVID ZUMBACH

Im März 2015 überwies der Ständerat diskussionslos eine Motion Schneeberger (fdp, BL)
an den Bundesrat, die von der Regierung forderte, dass in Zukunft in allen erläuternden
Berichten zu Vernehmlassungen und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die
Aufgabenteilung oder die Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen,
aufgezeigt wird, ob die NFA-Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen
die geplanten Änderungen auf Kantone und Gemeinden haben. Damit folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat und der vorberatenden Finanzkommission (FK-SR), die sich
beide für das Ansinnen ausgesprochen hatten. Die Motion ging auf den Bericht über die
Einhaltung der NFA-Grundsätze zurück, den der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats
Stadler (glp, UR) erstellt und im September 2014 veröffentlicht hatte. In diesem hatte
die Regierung ihre Bereitschaft signalisiert, alle künftigen Gesetzes- und
Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen. Der Motionärin
war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. 39

MOTION
DATUM: 17.03.2015
DAVID ZUMBACH

In Erfüllung der Motion Schneeberger (fdp, BL), die klare Kriterien zur Überprüfung der
Einhaltung der NFA-Prinzipien bei Vernehmlassungserläuterungen forderte,
veröffentlichte der Bundesrat eine Neuauflage des Botschaftsleitfadens und des
Gesetzgebungsleitfadens, die neu solche Kriterien enthalten. Damit erachtete er das
Anliegen der Motion als erfüllt und beantragte sie zur Abschreibung. National- und
Ständerat folgten diesem Antrag in der Sommersession 2018 stillschweigend. 40

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese basiert
insbesondere auf der Feststellung im dritten Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich,
wonach der Ressourcenausgleich bisher zu hoch dotiert war. Anstelle der angestrebten
85 Prozent hatte die Mindestausstattung des ressourcenschwächsten Kantons (Kanton
Jura) im Jahr 2018 88.3 Prozent des schweizerischen Durchschnitts betragen. Sich auf
den im März 2017 von der KdK verabschiedeten Antrag zur Optimierung des
Finanzausgleichs stützend schlug der Bundesrat diesbezüglich einen Systemwechsel
vor: Neu soll die politische Steuerung des Ressourcenausgleichs nicht mehr über die
alle vier Jahre erfolgende Festlegung der Grundbeiträge, sondern über die Festlegung
der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton erfolgen. Diese soll neu
garantiert, nicht mehr bloss angestrebt, und entsprechend auf Gesetzesstufe bei 86.5
Prozent des schweizerischen Durchschnitts festgelegt werden. Da der effektive Wert
bisher höher war, soll der Zielwert durch schrittweise Senkung erreicht werden. Durch
diese Senkung sparen die ressourcenstarken Kantone sowie der Bund Geld. Der Anteil
Ersterer an der Finanzierung des Ressourcenausgleichs wird zudem auf das
verfassungsmässige Minimum von zwei Dritteln der Leistungen beschränkt, die dadurch
entstehende Finanzierungslücke übernimmt der Bund. Der Bund wird seine
Einsparungen in der Höhe von CHF 280 Mio. ins Ausgleichssystem reinvestieren und für
eine höhere Dotation des soziodemografischen Lastenausgleichs sowie zur zeitlich
beschränkten Abfederung der Auswirkungen dieser Änderungen auf die
ressourcenschwächeren Kantone einsetzen. Schliesslich wird auch der Alpha-Faktor,
der die Gewichtung der Vermögen im Ressourcenpotenzial beinhaltet, «an die
fiskalische Realität», wie es der Bundesrat in seinem Bericht nannte, angepasst.

Mit diesen Änderungen erfüllte der Bundesrat die bereits seit langem gestellten
Forderungen der Geberkantone. Deren Beiträge waren absolut in den letzten Jahren
stetig angestiegen, weshalb sie eine Änderung des bisherigen NFA-Systems forderten.
Der nun vorliegende Entwurf fand entsprechend bei ihnen allen Anklang; Unterstützung
wurde ihm aber auch von den meisten Nehmerkantonen zuteil. In der zwischen März

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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2018 und Juni 2018 durchgeführten Vernehmlassung standen 21 Kantone der Revision
positiv gegenüber. Einzig verschiedene ressourcenschwächere Kantone hatten sich
explizit gegen die Vorlage und für eine Beibehaltung des heutigen Systems
ausgesprochen (Wallis und Jura) respektive Vorbehalte angemeldet (Freiburg,
Neuchâtel und Bern). In den Medien der Romandie wurde denn auch insbesondere
thematisiert, dass mit Freiburg, dem Wallis, Neuchâtel und Jura insbesondere
französischsprachige Kantone von der Revision benachteiligt würden. Die
Deutschschweizer Medien hingegen fokussierten insbesondere darauf, dass der Bund
die Einigung zwischen den Kantonen durch die Reinvestition der CHF 280 Mio., die er
theoretisch sparen könnte, «erkauft» habe. 41
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